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— die Schaffung erforderlicher wissenschaftlich-technischer 
Voraussetzungen für die festgelegte Inbetriebnahme von 
neuen Kapazitäten der in. Vorbereitung und Durchführung 
befindlichen Investitionsvorhaben sowie zur Weiterent
wicklung und Erhöhung der Qualität der Verkehrsleistun
gen.

(3) Der Minister hat detailliert und kontrollfähig Aufgaben 
und Termine zur kontinuierlichen Überleitung für wichtige 
neu- bzw. weiterentwickelte Kapazitäten und technologische 
Verfahren des Verkehrswesens festzulegen sowie deren Ein
haltung zu gewährleisten. Er ist dafür verantwortlich, daß bei 
damit verbundenen Einstellungen und Beschränkungen 
öffentlicher Verkehrslinien sowie bei Verlagerung der Ver
kehrsdurchführung von einem Verkehrszweig auf einen an
deren die gesetzlichen Anforderungen eingehalten und die 
Auswirkungen auf die anderen Bereiche der Volkswirtschaft 
in vollem Umfang abgesichert werden.

§7
(1) Der Minister sichert die planmäßige Vorbereitung und 

Durchführung der Investitionen, insbesondere die Einhaltung 
bzw. Verkürzung der Bauzeiten, die Produktionswirksamkeit 
der Investitionen und die Erhöhung ihrer Effektivität.

(2) Der Minister gewährleistet zur Sicherung einer hohen 
Materialökonomie die Ausarbeitung und Bestätigung betrieb
licher, den neuen Erkenntnissen des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts entsprechenden Material- und Energiever
brauchsnormen sowie von Materialvorratsnormen für die Pro
duktions- und Leistungsaufgaben des Verkehrswesens und auf 
ihrer Grundlage die rationelle Materialverwendung und den 
ökonomischen Materialeinsatz. Er hat für die Forschung, die 
Entwicklung, die Konstruktion und Projektierung sowie für 
die Produktions- und Leistungsaufgaben des Verkehrswesens 
konkrete Aufgaben zur Senkung des spezifischen Energie- und 
Materialverbrauchs, besonders des Verbrauchs von Walzstahl, 
Buntmetall, Importstoffen und -materialien, sowie zur stär
keren Nutzung einheimischer Rohstoffe, zur Wiederverwen
dung von Roh- und Werkstoffen und zur sinnvollen Material- 
substitution festzulegen.

§ 8
(1) Der Minister ist in Abstimmung mit dem Minister für 

Außenhandel für die einheitliche Leitung und Planung der 
internationalen wirtschaftlichen und wissenschaftlich-techni
schen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Verkehrswesens 
verantwortlich. Dabei hat er die internationale Arbeitsteilung 
mit der UdSSR und den anderen sozialistischen Ländern mit 
einem hohen Nutzeffekt für den volkswirtschaftlichen Repro
duktionsprozeß zu entwickeln, die Verpflichtungen, die sich 
aus der sozialistischen ökonomischen Integration ergeben, zu 
realisieren und eine konstruktive Mitarbeit in den zwei- und 
mehrseitigen Organen der Mitgliedsländer des RGW zu 
sichern. Er hat die Entwicklung der Verkehrsbeziehungen zu 
den anderen Ländern zu sichern und den Erfordernissen der 
Mitgliedschaft der DDR in der Organisation der Vereinten 
Nationen, ihren Organen und Spezialorganisationen sowie in 
internationalen Verkehrsorganisationen zu entsprechen.

(2) Der Minisfer gewährleistet die Schaffung der verkehrs
seitigen Voraussetzungen für die planmäßige und sichere 
Durchführung der Außenhandelstransporte in bester Quali
tät und für die Steigerung internationaler Verkehrsleistungen 
zur Erhöhung der Valutaeffektivität. Er sichert, daß der über 
die DDR führende internationale Verkehr in Übereinstim
mung mit den Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften der 
DDR und den internationalen Verträgen, deren Partner die 
DDR ist, durchgeführt wird.

(3) Der Minister schließt auf der Grundlage zentraler Fest
legungen Vereinbarungen über die Kooperation und Spezia
lisierung in Forschung, Entwicklung und Produktion sowie 
andere Formen der internationalen Zusammenarbeit mit den 
Partnerministerien der UdSSR und anderer sozialistischer 
Länder ab und sickert die Gewährung technischer Unterstüt
zung sowie die Ausbildung von Kadern anderer sozialistischer 
Länder auf der Grundlage besonderer Vereinbarungen.

(4) Der Minister ist in Abstimmung mit dem Minister für 
Auswärtige Angelegenheiten und den Leitern anderer zen
traler Staatsorgane verantwortlich für die Vorbereitung von 
Staatsverträgen und Regierungsabkommen, für den Abschluß 
von Ressortabkommen sowie für die Vorbereitung des Bei
tritts der DDR zu multilateralen völkerrechtlichen Verträgen 
auf dem Gebiet des Verkehrswesens. Er ist verantwortlich für 
die Erfüllung der sich aus abgeschlossenen völkerrechtlichen 
Verträgen für das Verkehrswesen ergebenden Verpflichtun
gen und Aufgaben.

(5) Der Minister ist berechtigt, zur Wahrnehmung verkehrs
politischer Interessen im Ausland in Abstimmung mit dem 
Minister für Auswärtige Angelegenheiten Verkehrspolitische 
Abteilungen in den Botschaften der DDR oder Auslandsinsti
tutionen des Verkehrswesens einzurichten. Er entscheidet über 
die Einrichtung und Auflösung von Auslandsinstitutionen der 
ihm unterstellten Organe, Kombinate und Betriebe.

§9
(1) Der Minister ist für die Festlegung zweigspezifischer 

Grundsätze für die Gestaltung der wirtschaftlichen Rech
nungsführung und bewährter Methoden der sozialistischen 
Betriebswirtschaft, insbesondere der Gebrauchswert-Kosten- 
Analyse, im Verkehrswesen sowie für deren umfassende 
Durchsetzung in den unterstellten Organen, Betrieben und 
Kombinaten verantwortlich. Er gewährleistet, daß die Eigen
erwirtschaftung der Mittel für die erweiterte Reproduktion 
und der Krediteinsatz auf der Grundlage des Planes erfol
gen.

(2) Der Minister ist für die Haushalts-, Valuta- und Finanz
wirtschaft und die Einhaltung der Pinanzdieziplin im Ver
kehrswesen verantwortlich. Er organisiert die ordnungsge
mäße Ausarbeitung, Durchführung und Kontrolle des eigenen 
Haushaltsplanes sowie der Haushaltspläne der unterstellten 
Einrichtungen, die Kontrolle der Bildung und Verwendung 
der finanziellen Fonds der unterstellten Organe, Betriebe und 
Kombinate und die Bestätigung der Quartalskassenpläne.

(3) Der Minister ist verantwortlich für tdie Anleitung, 
Durchführung und Kontrolle der Tarif- und Preisarbeit sowie 
für die Einhaltung der Preisdisziplin im Verkehrswesen.

' ' * - § 10
(1) Der Minister ist verantwortlich für die Planung und den 

rationellen Einsatz der Arbeitskräfte auf der Grundlage der 
staatlichen Aufgaben und Planauflagen sowie der Bilanzent
scheidungen der örtlicken Staatsorgane. Er bestimmt die 
Grundrichtung zur Senkung des Aufwandes an lebendiger 
Arbeit im Verkehrswesen und organisiert die Erarbeitung, 
Festlegung und Durchsetzung von Bestwerten, Arbeitskräfte
normativen und anderen Leistungskennziffern und die Ana
lyse der Durchsetzung dieser Kennziffern, der Schichtausla
stung der Grundfonds und der Nutzung des Arbeitsvermögens 
und des Arbeitszeitfonds.

(2) Der Minister ist verantwortlich für die planmäßige 
Durchsetzung der Erfordernisse der wissenschaftlichen Ar
beitsorganisation im Verkehrswesen. Er sichert die Festle
gung abrechenbarer staatlicher Aufgabenstellungen auf dem 
Gebiet der wissenschaftlicken Arbeitsorganisation und der 
Schwerpunkte für das Arbeitsstudium, für die Arbeitsgestal
tung und für die Arbeitsnormung sowie für die Rationalisie
rung der Verwaltungsarbeit in den unterstellten Organen, 
Betrieben, Kombinaten und Einrichtungen.

(3) Der Minister ist verantwortlich dafür, daß im Verkehrs
wesen die Arbeits- und Lebensbedingungen planmäßig, ins
besondere im Zusammenhang mit Maßnahmen der sozialisti
schen Rationalisierung, verbessert werden. Dazu hat er mit 
den örtlichen Staatsorganen und den Zentralvorständen der 
Gewerkschaften zusammenzuarbeiten. Er hat die Aufgaben 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, zur 
Erhöhung der Ordnung, Disziplin und Sauberkeit in die Re
chenschaftslegungen der Leiter der unterstellten Organe, Be
triebe, Kombinate und Einrichtungen einzubeziehen.


